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Das Wappen kv ifaöf
uni) des Cantons Slêallen

In einer Zeit, wie der heutigen, wo gar viel über Wappen

gesprochen wird, mag es angebracht sein, einige klärende

Worte über das Wappen der Stadt und des Kantons St.Gallen

zu schreiben. Künstler und Kunstgewerbler unserer Epoche
kommen nicht selten in den Fall, das eine oder das andere

Wappen darzustellen. Der eine hält sich streng an ein
überliefertes Vorbild, ohne sich zu überlegen, daß jede Epoche
ihre Mängel hatte, und kopiert es mit samt seinen Fehlern;
der andere befreit sich von allen heraldischen Gesetzen und
schafft ein Werk, das wohl modern gedacht, aber heraldisch

unrichtig ist. Es gibt auch einen Mittelweg, nämlich ein heraldisch

einwandfreies Wappen in moderner Form. Das wäre
wohl richtig, ist aber selten zu finden.

Beim Wappen der Stadt St.Gallen ist die Sache ziemlich
einfach. Wir besitzen eine Urkunde aus einer Zeit, wo in

bezug auf die Wappenkunst gut gearbeitet wurde. Kaiser

Friedrich III. verlieh der Stadt St.Gallen am 5. Juli 1475 ihr
altes Wappen mit der Besserung in Form eines goldenen
Halsbandes, das der Stadtbär fortan tragen darf. Diese Besserung

bedeutet eine Auszeichnung für ,,die getrewen annemen

Dinste so vns vnd des Reichs lieben getrewen Burgermeister
Rat vnd Gemeinde der Stat zu Sannt Gallen durch Irn Hauptmann

Wilhelmen Ringkli mit seinen Gesellen vnd annder der

Irnn von Sannt Gallen in gutter Antzal vns und dem heiligen
Reich wider den Hertzogen von Burgundi, gehorsamlich vnd

unverdrossenlich beweist vnd getan haben".
Seit 1312 kennen wir das alte Stadtwappen; von nun an

gilt ein neues, das in der Urkunde, in moderne Weise über-
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Das BapM her NM
und des Kantons At. Gallen

In einer i^eit, wie 6er lieuti^en, wo Aar viel über Wappen

Aesproclien wird, maZ es anAekraclit sein, einige klärende

Worte üker das Wappen der 8tadt nnd des Kantons 8t.Dallen

xu sclrreilzen, Künstler und KunstZewerdler unserer Dpoclae

kommen nielit selten in den lkall, das eine oder das andere

Wappen darzustellen. Der eine kalt sicli strenZ an ein üker-
lielertes Vorkild, olrne sicli xu ükerleZen, dall ^ede Dpoclre
ilrre lVlänZel katte, und kopiert es rnit saint seinen lkeklern;
der andere kelreit sicli von allen keraldisclaen (lesetxen und
sclraKt ein Werk, das wolil rnodern ^edaclit, ader lreraldiscli

unricktiA ist, lks Zidt auclr einen KlittelweZ, nämlick ein lreral-
discli einwandfreies Wappen in rnodernsr korm, Das wäre
wolrl rielrtiA, ist ader selten xu linden,

IZeirn l4^a/>/ê» sler Â.(ls//s?î ist die 8acke xiemlick
einfacli, Wir desitxen eine Urkunde aus einer ^eit, wo in

dexuZ auf die Wappenkunst Zut Zearkeitet wurde, Kaiser

lkriedricli III, verliek der 8tadt 8t,(lallen am 5,^suli 1475 ilrr
altes Wappen mit der Besserung in korrn eines goldenen klals-

kandes, das der 8tadtk>är fortan traZen darf. Diese LesserunA

kedeutet eine àsxeicknunA fur ,,die Zetrewen annernen

Dinste so vns vnd des Keicks lieken Zetrewen LurZermeister
Kat vnd (leineinde der 8tat xu 8annt (lallen durcli Irn Daupt-
rnann Wilkelmen XinZKIi rnit seinen (lesellen vnd annder der

Irnn von 8annt (lallen in gutter Kntxal vns und dein lieiliZen
Keick wider den Dertxo^en von LurZuncli, Zekorsamlicli vnd

unverdrossenlicli deweist vnd Zetan lraden".
8eit l3l2 kennen wir das alte 8tadtwappen; von nun an

Zilt ein neues, das in der Urkunde, in moderne Weise üker-
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tragen, folgendermaßen beschrieben wird ; ein weißer Schild,
darin steht aufrecht ein schwarzer Bär mit goldenen Klauen^
goldenen Augenbrauen, mit Gold in den Ohren und mit
einem goldenen Halsband.

Der Sitte der damaligen Verleihungen entsprechend ist
das Wappen in der Mitte der außerordentlich stilvollen
Urkunde gemalt. In einem goldumrandeten Rechteck von
7,4X8,5 cm Größe stehen zwei Engel als Schildhalter auf
grünem Wiesengrund, der heraldisch rechte mit gelbem
Gewand und innen weißen, außen roten Flügeln, der linke mit
rotem Gewand und innen weißen, außen gelben Flügeln;
beide mit am Hals hervorschauendem, grünem Untergewand.

Sie halten den großen weißen Schild in gotischer Form,
auf dem der Stadtbär erscheint. Für uns ist wichtig, daß es sich

um einen Bären handelt, der, wenn auch stilisiert behandelt,
was durchaus richtig ist, als solcher sofort erkennbar ist. Er
trägt die Attribute, wie weiße Zähne, rote Zunge und Rute,
Stummelschwanz, den zottigen Pelz und die heraldisch richtig
übertriebenen goldenen Klauen, dann die goldenen
Augenbrauen, das Gold in den Ohren und das goldene Halsband.

Es wird jedem schaffenden Künstler unserer Zeit
unbenommen sein, diesen Bären modern zu gestalten, sofern er ihn
so darstellt, daß er als Bär erkennbar ist. Nur muß er sich an
die Vorschriften der Verleihung halten : der Bär muß aufrecht
sein, und er muß die Attribute tragen, die zu ihm gehören. Es

darf also weder die Rute weggelassen werden, noch darf das

Halsband einen Ring haben, denn der Ring wurde nicht
verliehen. Das mag kleinlich erscheinen, doch in der Heraldik
kommt es, als Unterscheidungsmerkmal von andern Wappen,
oft gerade auf solche Kleinigkeiten an. Und diese „Kleinigkeiten"

werden in den Verleihungen immer beschrieben. Ich
erinnere an den Adelsbrief von Diesbach 1434 von König
Siegmund, wo der Löwe kein Halsband trägt, an den Adelsbrief

von Watt 1430 von König Siegmund, wo der Greif „eine
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traZen, lolZenclerinaZen desclrrieben wir6; ein weilZer 8clril6,
6arin stelrt aulreclit ein sclrwar^er Lär rnit Zol6enen l^lauen^
Zol6enen ^.uZenkrauen, rnit Qolcl in 6en OIrren un6 mit
einein Zolclenen l4alsdan6.

Dei- Litte 6er 6anralÌAen Verleilrun^en entspreclren6 ist
clas Wappen in 6er lVlitte 6er auöeror6entliclr stilvollen Dr-
lcun6e Zeinalt. In einein Ao16urnran6eten R.eclrteclc von
7,4X8,5 ein drölZe stelien ?wei ünAel als 8clril6lralter aus

Zrünein WiescnZrun6, 6er lreral6iscli reclite rnit Zelkein (4e-

wan6 nn6 innen weiöen, nullen roten ?lüAeln, 6er linlce rnit
rötern (4ewan6 nn6 innen weisen, auöen Zellren ?lüZeln;
bei6e mit ain Hals Irervorsclrauen6ein, Zrünern l6nter^ewan6.

8ie lralten 6en Zro8en weisen 8elril6 in Aotisclrer l7orin,
aus6ein 6er 8ta6tbär ersclieint. lsür nns ist wiclrti^, 6alZ es siclr

urn einen Laren lran6elt, 6er, wenn auclr stilisiert Lelran6elt,
was 6urclraus riclitiA ist, als solclrer sokort erkennbar ist. Lr
trâAt 6ie /^ttrilrute, wie weilZe Câline, rote ^unZe nn6 L.ute,
Ltuinrnelsclrwan^, 6en ^ottiZen Lel^ un6 6ie lreralclisclr riclitix
ükertriekenen Aol6enen Lilauen, 6ann 6ie Aol6enen àZen-
brauen, 6as Llol6 in 6en Olrren nn6 6as Zol6ene Halsban6.

Ls wir6 ^'e6ein scbaKen6en Xunstler unserer ^eit unbe-
norninen sein, 6iesen Lären rno6ern ?u gestalten, solern er ilrn
so 6arstellt, 6aL er als Lär erkennbar ist. blur rnuL er siclr an
clie Vorscbristen 6er VerleibunA balten: 6er Lär rnuL ausrecbt
sein, un6 er rnuL 6ie Attribute trafen, 6ie xu ilrrn Zelrören. Ls
6ars also we6er 6ie L.ute weMelassen wer6en, noclr clars 6as

Halsban6 einen L.in^ baden, 6enn 6er L.ÌNA wur6e niclrt ver-
lielren. Das inaA bleinlicb ersclreinen, 6oclr in 6er Hleralclib
bonrint es, als I6nterscbei6unAsinerbrna1 von anclern Wappen,
olt Zera6e auf solclre K-leiniZbeiten an. IIn6 cliese ,,X.leiniZ-
lceiten" wer6en in 6en Verleibun^en inriner lresclrrielzcn. Iclr
erinnere an clen ^.6elsbries von Oiesbacb 1434 von L.öniA
8ieZinun6, wo 6er Löwe dein Halsban6 träZt, an 6en ^.6els-
dries von Watt l430 von I^öniA 8ieAinun6, wo 6er (Weil,,eine
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XVappenbrief Kaiser Friedrich III. für St.Gallen
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goldene Kette mit einem Ring um den Hals" trägt, dann an
den Adelsbrief von Escher 1433, wo der Luchs ein rotes Tuch

um den Hals geschlungen hat, und an den Adelsbriefvon Fels

1452 von König Friedrich III., wo der Steinbock ein silbernes

Halsband mit Ring um den Hals trägt.
Der Wert dieses Pergamentblattes, das die Stadt St.Gallen

Anno 1457 erhielt, liegt aber nicht nur in der einwandfreien

Beschreibung und heraldisch schönen Darstellung unseres

Wappens, sondern auch in der künstlerischen Schönheit der

ganzen Urkunde. In keinem einzigen Punkt hat die kaiserliche

Kanzlei gegen das künstlerische Gefühl verstoßen, um
ein möglichst harmonisches Ganzes zu gestalten. Das

Verhältnis der Länge zur Breite und zum gefalteten Revers des

Pergamentes, die Größe des Schriftblockes mit den Initialen
und der Wappenminiatur und nicht zuletzt die Größe des

anhängenden Siegels und die Länge der Schnur sind Dinge,
die bewußt geschaffen wurden und in den Gesetzen der Gotik
verwurzelt sind.

In einer stürmischen Epoche ist das Wappen des Kantons

St.Gallen entstanden. Die Revolutionsjahre 1798/99 waren
noch nicht vergessen, obwohl die französischen Truppen die

Schweiz verlassen hatten. Zersplitterung und Bürgerkrieg
drohten; am 4. März 1803 waren die Abgeordneten St.Gallens

von Paris zurückgekommen, wo sich Karl Müller von Friedberg

rühmlich für den neuen Kanton St. Gallen eingesetzt

hatte. Am 15. März versammelte sich die provisorische

Regierungskommission, die Vorgängerin des Regierungsrates,
und bestimmte neben anderem die Kantonsfarbe. Im
Beschluß heißt es:

1. Weiß und Hellgrün ist die Farbe des Kantons.

2. Sie wird immer in gerader Linie gebraucht.

3. sollen die Grundfarben in dem Kantonsarchiv aufbewahrt
werden.
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goldene Ivette mit einem B.ing um den Hais" trägt, dann am

den ^Vdelsdriefvon Dscher 1433, wo der Buchs ein rotes Duch

nm cien Dais geschlungen Hat, und an den ^.dclsdriefvonBels
1432 von Xönig Briedrich III., wo der Bteindocd ein sildernes

Dalsdand mit Hing um cien Hais trägt.
Der Wert clisses Bergamentdlattes, clas die 8taclt 8t.Hallen

^.nno 1457 erhielt, liegt ader nicht nur in der einwandfreien

Leschreidung und heraldisch schönen Darstellung unseres

Wappens, sondern auclr in der lcünstlerischen 8chönheit der

Zangen Drlcunde. In deinem einzigen Bunlct hat die Kaiser-

liehe Dan?lei gegen das Icünstlerische Dcluhl verstoBen, um
ein möglichst harmonisches dances ^u gestalten. Das Ver-
hältnis der Dänge ?ur Breite und ?um gefalteten B.evers des

Bergamentes, die DröBe des 8chriltdloclces mit den Initialen
und der Wappenminiatur und nicht ^ulet?t die (4röBe des

anhängenden 8iegels und die Bange der 8clmur sind Dinge,
die dewuBt geschaKen wurden und in den Deset^en der Dotilc

verwurzelt sind.

In einer stürmischen Bpoche ist ^
Â.<?aà entstanden. Die Hevolutions ahre 1793/99 waren
noch nicht vergessen, odwohl die französischen Druppen die

8chwei? verlassen hatten. Zersplitterung und Lürgerlcrieg

drohten; am 4. Vlà 1893 waren die ^.dgeordneten 8t.(Ballens

von Baris ^urücdgclcommen, wo sich Darl Vlüller von Bried-

herg rühmlich für den neuen Danton 8t.Dallen eingesetzt

hatte, /^ni 15. IVIà versammelte sich die provisorische

Degierungsdommission, die Vorgängerin des Degicrungsrates,
und Bestimmte neden anderem die Dantonsfarde. Im Be-

schluö heiBt es:

1. WeiB und Dellgrün ist die Barde des Dantons.

2. 8ie wird immer in gerader Dinie gedraucht.

3. sollen die (Brundfarden in dem Dantonsarclnv aufdewahrt
werden.
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Dem Heraldiker fällt das Wort „hellgrün" sofort auf.

Hellgrün ist keine heraldische Farbe; seit vielen Hunderten von

Jahren gab es nur Grün, französisch Sinople. Da Grün eine

Mischfarbe ist, wurde es von den Tausenden von Wappenmalern

natürlich nicht immer gleich gebraucht; das eine zeigt
sich mehr hellgrün, das andere mehr blaugrün. 1803 wählte

man Hellgrün, vielleicht weil dieses als Freiheitsfarbe galt,
vielleicht aber auch nur, weil man in dieser heraldisch denkbar

schlechten Zeit in der Regierungskommission nicht wußte,

daß „hellgrün" ein unheraldischer Ausdruck ist und „grün"
allein genügt.

Fest steht aber eines: laut Absatz 3 „sollen die Grundfarben

in dem Kantonsarchiv aufbewahrt werden".
Diese Grundfarben sind in einem Couvert, beschrieben

„Model der Kantons Farbe, 1803, Fase. 2, Rubr. 5, L. 7"
in Form zweier Seidencoupons von 1,5x7 cm Größe,
aufbewahrt. Der weiße Coupon ist weiß, der „hellgrüne" aber

sattgrün, eher blaugrün, und entspricht in seiner Farbe
vollkommen dem allezeit gebräuchlichen heraldischen Grün.

Wenn sich die Regierungskommission die Mühe gegeben

hat, die Farbe des Kantons nicht nur zu bestimmen, sondern

auch noch als Modell für alle Zeiten die Grundfarbe in Form
eines Musters ins Archiv zu legen, so beendet das jegliche
Diskussion. Die Regierungskommission hat wohl einen

unpassenden Ausdruck in der Beschreibung gebraucht, aber

das heraldisch richtige Grün gewählt, und dabei muß es auch

für uns bleiben: nämlich Weiß und Grün.

Nun galt es aber auch, ein Wappen für den neuen Kanton

zu schaffen. Müller von Friedberg übergab die Angelegenheit
einer Persönlichkeit der damaligen Bürgerschaft, die ihm am
meisten Gewähr für einen künstlerisch und heraldisch

einwandfreien Rat bot. Das war Junker David von Gonzenbach,

Statthalter zu St.Gallen. Er stammte aus dem Geschlecht der

Gerichtsherren Gonzenbach von und zu Hauptwil und Frei-
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Dem Deraldiber fällt das Wort „lrellZrün" sofort auf.

DellZrün ist beine beraldiscbel'arbe; seit vielen Hunderten von

^abren Aab es nur Drün, franxösiscb 8inople. Da Drün eine

lVliscblarbe ist, wurde es von den Dausenden von Wappen-
malern natllrlicb niclrt irnrner Aleicb Aebraucbt; das eine xeiZt

siclr rnelrr lrellZrün, das andere rnelrr blauZrün. 1303 wälrlte

man DellZrün, vielleiclrt weil clieses als lbreibeitsfarbe Aalt,

viellelclrt aber anclr nnr, weil man in clieser beraldiscb denlc-

lrar selrleclrten 2leit in 6er l^eAlerunAsbommission niclrt wullte,
dab „bellZrün" ein unlreraldisclrer/rusdruclc ist und „Zrün"
allein ZennAt.

?est stelrt aber eines: lant ^.bsatx 3 „sollen clie Drund-
färben in dem Ivantonsarclriv aufbewabrt werden".

Diese Grundfarben sind in einem Douvert, lresclrrielren

„lVlodel 6er Xantons I'arbe, 1803, I'asc. 2, R.ubr. 5, D. 7"
in ?orm Zweier 8eidencoupons von 1,5x7 cm Dröbe, auf-

bewalrrt. Der weibe Doupon ist weib, 6er „bellZrüne" aber

sattZrün, elrer blauZrün, un6 entspriclrt in seiner I'arbe voll-

kommen 6em allezeit Aebräucblicben lreral6isclren Drün.
Wenn siclr 6ie l^eAierunAsbommission 6ie l^Illbe ZeZeben

Irat, 6ie I'arbe 6es Ivantons niclrt nur xu bestimmen, son6ern

auclr nocb als IDodell für alle leiten 6ie Grundfarbe in lorm
eines lVlusters ins ^Vrclriv xu leAen, so beendet 6as ^'eAlicbe

Discussion. Die D.eAÌerunAsbommission lrat wolrl einen un-

passen6en àsdrucb in 6er bescbreibunA Aebraucbt, aber

clas beral6iscb ricbtiZe Drün Aewälrlt, un6 6abei mub es auclr

für uns bleiben: nämliclr Weib un6 Drün.
blun Zalt es aber auclr, ein Wappen für den neuen Llanton

xu sclraklen. lVlüller von I'rledberZ übergab clie àAeleAenlreit
einer ?ersônlicblîeit 6er damaligen LürAerscbaft, die ibm am
meisten Dewälrr für einen bünstleriscb und lreraldisclr ein-

wandfreien R.at bot. Das war^unber David von Donxenbacb,

8tattbalter xu 8t.Dallen. lbr stammte aus dem Desclrleclrt der

Dericlrtslrerren Donxenbacb von und xu Dauptwil und I'rei-
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herten und lebte von 1738 bis 1810. Er verehelichte sich 1768

mit Maria Elisabeth Huber von St.Gallen, der Witwe von

Junker Peter von Fels. Durch seine Bildung war er ein über
die meisten seiner Standesgenossen hervorragender Mann,
der einem großen Handelshaus vorstand und daneben mit
Vorliebe die schönen Künste pflegte.

Am 1. April 1803 schrieb er an Müller von Friedberg:
„Sie wünschten, werthester Herr Praesident und Freund, zu

wissen, was ich in Ansehung des Cantons Wappen oder

-Siegels, für Gedanken hätte. Die Aufgabe ist schwerer als sie

scheint. Bey der Zusammensetzung unseres Cantons läßt sich

nicht wohl ein Sinnbild annehmen, das vorher nur einem

Theil desselben eigenthümlich gewesen wäre. Mithin müßte

man Theile, den Bären meines Erachtens schon weglassen.

Emblemata von Flüssen, Bergen usw. sind schwer und stellen

gewöhnlich wenig vor; Teil und ander Schweizerfiguren sind

so trivial geworden, daß ich dieselben nicht anrathen könnte.

Unter generaliter anwendbaren und zugleich einfachen

(die ich immer vorziehe) Symbolis sind fasces stets eines der

sprechendsten ; für jetzt wenigstens fällt mir nichts besseres bey ;

sie sind das Sinnbild der Eintracht und der Souveränität

mit der Gerechtigkeit verbunden; diß sollten sie bey der

Römischen Republik andeuten.
Würde man bey diesem Gedanken stehen bleiben, so wäre

es dennoch um die Einrichtung des Wappens selbst zu thun.
Ich meinte es wäre schiklich, wenn es mit der angenommenen

Gantonsfarbe übereinstimmte. Diese sind weiß und

grün. Das Wappen müßte also, den Regeln der Heraldik
zufolge, grün und silber seyn, weil sie immer Metall auf färb
oder färb auf Metall heischet.

Es wird wohl ein runder Schild, einfach ohne Verzierung

angenommen werden, da meine ich, die Würkung wäre nicht
übel, wenn silberne fasces, grün umwunden, in grünem Feld
beliebt würden. Mit etwa folgender Anschrift am Rande
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werten und lebte von 1738 bis 1818. Lr verebelicbte sieb 1763

mit lVlaria Llisabetb Huber von 8t. (Lallen, 6er Witwe von
^sunber Leter von Lels. Ourcb seine Lilclung war er ein über
6ie meÌ8ten 8einer 8tan6esgenossen bervorragender Vlann,
6er einem groben Llandelsbaus vorstand un6 daneben mit
Vorliebe 6is 8cbönen Künste pflegte.

/(.m l.Vpril 1383 8cbrieb er an Alliier von Lriedberg:
,,8ie wünscbten, wertbester Herr Lraesident nn6 Lreund, ?u

wissen, was icb in /msebung 6e8 (Lantons Wappen o6er

-8iegels, für (Ledanben bätte. Oie Aufgabe Ì8t scbwerer ab 8ie

8cbeint. Le^ 6er Zusammensetzung nn8ere8 (Lantons läLt 8icb

nicbt wobl ein 8innbi16 annebmen, 6a8 vorber nnr einem
67bei1 6e88e1ben eigentbümlicb gewesen wäre. It6itbin müLte

man Libeile, 6en Laren meine8 Lracbtens 8cbon weglassen.

Lmblemata von Llüssen, Lernen N8W. 8Ìn6 8cbwer nn6 8te11en

gewöbnlicb wenig vor; Tbell un6 an6er 8cbwei?erbguren 8in6

80 trivial geworden, 6aL icb 6iese1ben nicbt anratben bönnte.

Hinter generaliter anwen6baren un6 ^ugleicb einlacben

(die icb immer vorgebe) 8^mbolis 8in6 fasces 8tet8 eine8 6er

8precben68ten; füret^t wenigstens fällt mir nicbt8 be88ere8 be^ ;

8Ìe 8Ìn6 6a8 8innbi16 6er Lintracbt nn6 6er 8onveränität
mit 6er (Lerecbtigbeit verbnn6en; 6iL 8oI1ten sie be^ 6er

ILömiscben Hepublib an6enten.
Wür6e man be^ 6ie8em (Ledanben 8teben bleiben, 80 wäre

e8 6ennocb nm 6ie Linricbtung 6e8 Wappen8 8elb8t ^u tbun.
Icb meinte e8 wäre scbiblicb, wenn e8 mit 6er angenom-

menen (Lantonsfarbe überein8timmte. Diese 8Ìncl weiL nn6

grün. Das Wappen müLte al8o, 6en ILegeln 6er Deraldib
Zufolge, grün nn6 8Ìlber se^n, weil sie immer Vletall anf färb
o6er färb anf lVletall beiscbet.

Ls wir6 wobl ein rnn6er 8cbil6, einfacb obne Verzierung

angenommen werben, 6a meine icb, 6ie Würbung wäre nicbt
übel, wenn silberne fasces, grün umwunden, in grünem Leid
beliebt würden, blit etwa folgender ^nscbrilt am L.ancle
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herum mit grünen Lettern in silbernem Feld: Respublica
Helvetica foederata. Pagus San Gallensis.

Die fasces verstünden sich mit dem Beil und mit propor-
tionniert breitem Band umwunden, ohne weitere Attribute.

Dies wäre das Siegel und Wappenschild für den Cantons

Rath und das Appellationsgericht usw."
Der Kleine Rat beschloß denn auch, wie im Protokoll

des Kleines Rates des Kantons St.Gallen von 1803, auf Seite

88, zu lesen ist, folgendes: „Das dem Statthalter Gonzenbach

abgeforderte Gutachten über ein Kantons Sigill wird
angenommen, und beschlossen, daß derselbe ersucht werden

möchte, schleunig für eine Zeichnung sorgen zu lassen, und
der Regs. Commission mitzutheilen, wie er es ansähe, wenn
man die Unterschrift in deutscher Sprache wählen würde."

Die Angelegenheit eilte, denn der damalige Landammann
der Schweiz, d'Affry, hatte schon am 8. März um Einsendung

von Siegel und Unterschriften der Kantonsregierung gebeten.
Schon am 4. April antwortete Statthalter Gonzenbach und

legte einige Zeichnungen für das Kantonssiegel bei; und am
5. April 1803 beschloß die Regierungskommission unter
anderem :

„Das Wappen des Kantons St. Gallen ist folgendes:
silberne Fasces, mit einem breiten, glatten, grünen Bande

umwunden; in grünem Feld. Die Fasces, als Sinnbild der

Eintracht und der Souveränität, enthalten acht zusammengebundene

Stäbe, nach der Zahl der acht Distrikte, mit oben

hervorstehendem Beil.
Das Kantonssiegel, welches der Praesident des kleinen

Raths verwahrt, enthält oben beschriebenes Wappen, mit der

Inschrift: Respublica Helvetiorum foederata. Pagus San

Gallensis. Oder: Verbündete helvetische Republik, Kanton
St.Gallen."

Am 26. Mai 1803 wurde es dem Landammann der
Schweiz bestätigt; und dieses Schreiben mag gleichsam als
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herum mit grünen wettern in silbernem Leid: Kespublica
Helvetica foederata. Lagus 8an (lallensis.

Die fasces verstünden sich mit dem Leil und mit proper-
tionniert breitem Land umwunden, obne weitere Attribute.

Dies wäre das 8iegel und Wappenschild für den (lantons

Kath und das Wppellationsgericbt usw."
Der Kleine Kat beschloL denn auch, wie im Lrotoboll

des Kleines Kates des Kantons 8t.(lallen von 1803, auf 8eite

38, Tu lesen ist, folgendes: ,,Oas dem 8tatthalter (lonTenbacb

abgeforderte (Gutachten über ein Kantons 8igill wird ange-

nommen, und keschlossen, daL derselbe ersucht werden

möchte, schleunig für eine Zeichnung sorgen Tu lassen, und
der Kegs. (Kommission mitTutbeilen, wie er es ansähe, wenn
man die Unterschrift in deutscher 8pracbe wählen würde."

Die Angelegenheit eilte, denn der damalige Handammann
der 8chweÌT, d'^Kr^, hatte schon am 8. IVlärT um hinsendung
von 8iegel und Unterschriften der Kantonsregierung gebeten.

8chon am 4. ^.pril antwortete 8tatthalter (lonTenbach und

legte einige Zeichnungen für das Kantonssiegel bei; und am
5. ^.pril 1803 beschloß die Kegierungsbommission unter
anderem!

,,h>as Wappen des Kantons 8t. (fallen ist folgendes:
silberne Lasces, mit einem breiten, glatten, grünen Lande

umwunden; in grünem Leid. Die Lasces, als 8innbild der

hintracht und der 8ouveränität, enthalten acht Zusammen-

gebundene 8täbe, nach der l^ahl der acht Kistrilcte, mit oben

hervorstehendem Leil.
Das Kantonssiegel, welches der Lraesident des hieinen

Kaths verwahrt, enthält oben beschriebenes Wappen, mit der

Inschrift: Kespublica Kelvetiorum foederata. Lagus 8an

(lallensis. Oder: Verbündete helvetische Kepublib, Kanton
8t.(lallen."

4^.m 26. ^lai 1803 wurde es dem Handammann der
8chweiT bestätigt; und dieses 8cbreiben mag gleichsam als
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Wappenbrief für den Kanton St.Gallen gelten; ihm wird ein
Abdruck des Siegels beigefügt, welches man zur Bekräftigung
der Kantonsakten und im Briefwechsel in Zukunft gebrauchen
würde (siehe Seite 36).

Unterschrieben ist der Brief von den Regierungsräten
Meßmer, Gschwend, Fels, Bolt, Zollikofer, Müller-Friedberg,
Reutti, Gmür und Germann.

Das Siegel zeigt das oben beschriebene Wappen, von zwei

Lorbeerzweigen umgeben, mit der lateinischen Randschrift.
In der Folgezeit sind auf Grund dieser Wappendarstellung

verschiedene Fehden entstanden, die aber ohne weiteres
geschlichtet werden können.

1. Es sind acht Stäbe vorgeschrieben. Um diese Vorschrift
kommt der Heraldiker nicht herum. Wir wissen, daß streng
heraldisch eine perspektivische Darstellung in einem Wappen
verpönt ist. Trotzdem muß im st. gallischen Kantonswappen
das Fascesbündel perspektivisch gezeichnet werden, damit
alle acht Stäbe zur Darstellung gelangen können. Es ist
künstlerisch nicht angängig, 8 Stäbe nebeneinander zu zeichnen,
deshalb muß diese Ausnahme gemacht werden. Auch im
streng heraldischen Mittelalter wurden Ausnahmen von der
Regel gemacht, so zum Beispiel gibt es alte, gute Wappen mit
zwei Metallen oder zwei Farben aufeinander, obwohl das

der heraldischen Regel widerspricht.
2. Das Band, das die Stäbe zusammenhält, muß breit, glatt und

grün sein. 1925 und 1938 sind Meinungsverschiedenheiten
deswegen entstanden. Der Regierungsrat hat jedesmal richtigerweise

an der Vorschrift von 1803, die vom heraldischen
Standpunkt nicht angegriffen werden kann, festgehalten.

3. Das Stabbündel enthält ein oben hervorstehendes Beil. Oft
wurde dieses Beil als Hellebarde dargestellt. Das ist natürlich
falsch. Ein Beil besteht aus einer Schneide und einer Öse, in
welcher der Schaft steckt. Ein Beil besitzt oben keine Spitze,
sondern höchstens den aus der Öse hervorschauenden Schaft.

37

Wappenkrief für 6en Ikanton Lt.Öallen Zelten; ihm wir6 ein
/td6ruck 6es Liegels beigefügt, welches man ?ur Bekräftigung
6er Diantonsakten un6 im Briefwechsel in Zukunft gebrauchen
würbe (siehe Leite 36).

Dnterschrieben ist 6er Brief von 6en ffegierungsräten
VleBmer, Öschwen6, Dels, Boit, ^ollikofer, lVlUlIer-Drie6berg,
Deutti, Ömür un6 Öermann.

Das 8iegel ^eigt 6ns oben beschriebene Wappen, von xwei

Dorbeer?weigen umgeben, mit 6er lateinischen Danelschriff.
In 6er Dolge^eit sin6 auf Llruncl 6ieser Wappen6arstellung

verscbie6ene Delr6en entstauben, 6ie aber ohne weiteres ge-
schlichtet werben können.

1. Ds s????/ ar/?/ Äa/-e vorFesràkèe??. Um 6iese Vorschrift
kommt 6er Dleralbiker nicht herum. Wir wissen, 6aB streng
heral6isch eine perspektivische Darstellung in einem Wappen
verpönt ist. ffrot^clem muB im st. gallischen Xantonswappen
6as Dascesbünbel perspektivisch gezeichnet wer6en, 6amit
alle acht 8täbe ?ur Darstellung gelangen können. Ds ist Kunst-
lerisch nicht angängig, 8 8tähe nebeneinanber ?u Zeichnen,
6eshalh mull 6iese Ausnahme gemacht wer6en. àch im
streng heral6ischen l^Iittelalter wur6en Ausnahmen von 6er
Hegel gemacht, so ?um Beispiel gibt es alte, gute Wappen mit
?wci lVletallen o6er ?wei Barken auleinan6er, obwohl 6as

6er heral6ischen Degel wi6erspricht.
2. Das Daa?/, à à Ääöe ^asa?a?ae??^a//, ?a??^ ö?e?2, A/att aa?/

F?'à sà. 1925 un6 1938 sin6 lVleinungsverschiebenheiten 6es-

wegen entstan6en. Der Degierungsrat hat )ebesmal richtiger-
weise an 6er Vorschrift von 1893, 6ie vom heralclisclren

8tan6punkt nicht angegriffen wer6en kann, festgehalten.
3. Das' Âaààà?/e/ ea^/?ä// à o/>ea De?/. Off

wur6e 6ieses Beil aïs Dellebarbe 6argestellt. Das ist natürlich
falsch. Din Veil hestelrt aus einer Lclmeicle un6 einer Öse, in
welcher 6er 8cbaff steckt. Din Beil besitzt öden keine 8pit^e,
son6ern höchstens clen aus 6er Öse hervorsclrauenclen 8chaff.
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Ebenso sollte es auf der der Schneide gegenüberliegenden
Seite glatt sein und eigentlich nicht in eine Spitze auslaufen,

obwohl diese künstlerische Freiheit noch zugestanden werden

kann. Auch sollte der Schaft nicht unten am Bündel
hervorschauen. Ob der Beilschaft aus einem der acht Stäbe

herauswachsen, wie es der Siegelstecher auf dem ersten Kantonssiegel

dargestellt hat, oder selbständig inmitten des Bündels

stecken soll, ist eine müßige Frage. Es ist eine an und für sich

künstlerisch unschöne Darstellungsart und Freiheit, die sich

jener Graveur erlaubte, die aber nicht gegen die heraldische

Regel verstößt. Besser ist jedenfalls, der Beilschaft stecke

inmitten der acht Stäbe.

4. Die Schneide des Beiles muß richtigerweise nach der heraldisch

rechten Seite schauen, oder, wie es in der deutschen Heraldik oft

hieß, nach vorn.
Anlaß zum Streit über diese letzten zwei Punkte gab

ausgerechnet das erste gestochene Kantonssiegel, das dem Brief

vom 20. Mai 1803 an Landammann d'Affry beigefügt ist.

Dieses ist nämlich falsch gestochen.
Der damalige Siegelstecher hielt sich offenbar nicht an

die Regel, und die Folge davon war, daß schon in den ersten

Jahren der Kantonsgründung diese Darstellung willkürlich
gehandhabt wurde. 1848 entstand deswegen ein Streit. Der

Kleine Rat erklärte am 31. Juli 1848, „es sei durchaus
unbedenklich und zulässig, der Zeichnung des Kantonswappens
auf Siegeln bezüglich aufdie Richtung des Beils verschiedenerlei

Formen zu geben". Dabei wich er einer genaueren Prüfung
der Frage in bezug auf heraldische Regeln offenbar aus.

Bezeichnenderweise aber hatte Statthalter Gonzenbach

eine nähere Beschreibung gar nicht gegeben. Er kannte die

Regeln der Heraldik und wußte, daß „ein Beil" als Beil und

nicht als Hellebarde dargestellt werden muß und daß bei der

Beschreibung eines Wappens „das Beil" heraldisch immer mit
der Schneide nach rechts schauen muß, genau so wie ein
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Lkenso sollte es nnf 6er 6er 8ckneicle ZeZenukerlieZenken
8eite Zlntt sein nncl ei^entlick nickt in eine 8pit?e nnslnnfen,

okwokl Kiese knnstleriscke Lreikeit nock ^nZestnnken werken

knnn. ^.nck sollte 6er 8ckn5t nlcltt nnten nm Lnnkel kervor-

sännen. OK 6er Leilscknlt nns elnern 6er nckt 8tnke kernns-

wncksen, wie es 6er 8ieZelstecker nnf 6ern ersten Ivnntons-

sieZel knrZestellt knt, o6er selbstänki^ inmitten 6es Lünkels

stecken soll, ist eine müLi^e LrnZe. Ls ist eine nn nn6 für sick

künstlerisck nnscköne DnrstellnnZsnrt nn6 Lreikeit, clie sick

^ener Ornvenr erlnnkte, clie nker nickt ZeZen 6ie kernlcliscke

L.eZel verstöLt. Lesser ist ^ecleninlls, 6er Leilscknkt stecke

inmitten 6er nckt 8tnke.
4. Die kc/meiele c/e5 Dei/e^ mu/6 rie^ttFsrMe?ke »ae/? e/er ^era/àe/ì

rsc/îà 5eiie 5<àîâ, oker, wie es in 6er 6entscken Dernlkik oft

kieL, nnck vorn.
àlnL ?nm 8treit üker cliese letzten ^wei Lnnkte Znk nus-

Zerecknet 6ns erste Zestockene LlnntonssieZel, 6ns 6em Lriek

vom 26. lVlni 1863 nn Dnnknmmnnn 6'^.Kr^ keiZefüAt ist.

Dieses ist nnmlick lnlsck ^estocken.
Der knmnliZe 8ieAelstecker kielt sick ollenknr nickt nn

6ie L.eZel, nn6 clie LolZe 6nvon wnr, 6nL sckon in 6en ersten

^snkren 6er XnntonsZrnnknnA 6iese DnrstellnnA willkürlick
Aeknnclknkt wnr6e. 1848 entstnn6 kesweZen ein 8treit. Der

Xleine L.nt erklärte nm 3l.^nli 1848, „es sei clnrcknns unke-
6enklick nn6 ^nlnssiA, 6er ^eicknnnZ 6es Llnntonswnppens
nnf 8ieZeln ke^nZlick nnf6ie RücktunZ 6es Leils versckie6ener-

lei Lormen ?n Zeken". Dnkei wick er einer ^erinneren Lrüfnn^
6er LrnZe in ke?nZ nnf kernl6iscke R.eAeIn olkenknr nns.

Le^eicknenkerweise nker kntte 8tnttknlter Oon^enknck

eine nnkere LesckreiknnZ Znr nickt ZeZeken. Lr knnnte clie

L.eAeln 6er Dernlkik nncl wnLte, 6nL „ein Leil" nls Lei! nn6

nickt nls Delleknrcle knrAestellt werken mnL un6 6nL Lei 6er

LesckreiknnA eines ^Vnp^ens „6ns Leil" kernlkisck immer mit
6er 8cknei6e nnck reckts scknnen muL, ^ennn so wie ein
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Wappentier oder irgend eine Wappenfigur ohne nähere

Bezeichnung immer nach heraldisch-rechts schaut. Muß das

Tier oder die Figur umgekehrt dargestellt sein, so wird das

ausdrücklich beschrieben, nämlich ,,nach links gewendet"
oder „nach hinten schauend" oder „in entgegengesetzter

Richtung".
Wir wollen der ganzen Angelegenheit nicht mehr Wert

zumessen, als sie verdient. Wenn aber seit etwa hundert

Jahren schon soviel um dieses Kantonswappen gestritten
wurde, glaubte ich es doch für angebracht, diese Fragen
historisch zu klären, um ferneren Streitigkeiten vorzubeugen.
Und wenn dieses Wappen auch in einer noch nicht sehr fernen,
stürmischen Zeit entstanden ist und in einer Zeit, wo im
allgemeinen die heraldischen Regeln ziemlich unbekannt

waren, so läßt sich heute doch mit aller Klarheit dieses an sich

einfache und schöne Wappen eindeutig und heraldisch richtig
beschreiben und darstellen.

Dr. H. R. v. Fels.
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Wappentier ober lrgencl eine Wappenbgur obne nâbere Le-

!?eicbnung immer nacb beralcliscb-recbts scbaut. lVluL clas

'Lier ober ciie Ligur umgebebrt bargestellt sein, so wirb Las

ausbrüclbicb bescbrieben, nämlicb ,,nacb linlcs gewenbet"
ober „nacb binten scbauenb" ober „in entgegengesetzter

lLicbtung".
Wir wollen ber Zangen ^.ngelegenbeit nicbt mebr Wert

Zumessen, als sie verdient. Wenn aber seit etwa bunbert
^sabren scbon soviel um clieses ILantonswappen gestritten
würbe, glaubte icb es clocb bur angebracbt, cliese Lragen
bistoriscb ^u blären, um ferneren 8treitiglceiten vorzubeugen.
Ibnb wenn clieses Wappen aucb in einer nocb nicbt sebr fernen,
stürrniscben ^eit entstanclen ist uncl in einer ^eit, wo iin all-

geineinen clie beralcliscben lLegeln zbemlicb unbekannt

waren, so läLt sieb beute clocb mit aller Lbarbeit clieses an sieb

einfacbe uncl scböne Wappen eincleutig uncl beralcliscb rlcbtlg
bescbreiben uncl clarstellen.

/)/ //. /L v. Ls/.c.
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